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Formale Vorgaben (SGB VII, BKV)
Die als Ermächtigungsgrundlage der Be-
rufskrankheiten-Verordnung (BKV) die-
nende Gesetzliche Unfallversicherung 
(SGB VII) verlangt vorab von den Unfallver-
sicherungsträgern, „… mit allen geeigneten 
Mitteln … Berufskrankheiten … zu verhü-
ten ...“ (§ 1 SGB VII). Der Bedeutung dieser 
Vorgabe entsprechend wurde die „Präven-
tion nach dem SGB VII“ dem ehemaligen 
„Ingenieurbüro“ des Bundessarbeitsminis-
teriums (BMAS), der Unterabteilung „Ar-
beitsschutz“ als speziellen Verantwortungs-
bereich übertragen.

§ 9 Abs. 1 SGB VII regelt, welche Krank-
heiten in der Anlage 1 BKV aufgenommen 
werden sollen. Diese sog. Berufskrankheiten-
liste veranschaulicht aber leider auch durch  
ihren unorthodoxen Aufbau, dass im BKV-/
SGB-VII-Zuständigkeitsbereich des BMAS 
neben Juristen nicht einmal Arbeitsmedizi-
ner beschäftigt sind.

Es stellt sich nun die Frage, ob eine Aufbe-
reitung der Berufskrankheiten nach Fachge-
bieten (➥ Tabelle 1) helfen kann, die vielfach 
beklagten Berufskrankheiten – Dunkelziffern 
zu reduzieren – nämlich durch Steigerung 
der Kritikfähigkeit der Ärzte schaft bezüglich 
ihrer BK-Anzeigepflicht (§ 202 SGB VII).

Der BKV-Enumeration folgend soll es 
daher mit folgender tabellarischen Über-
sicht erleichtert werden, von Diagnosen 
ausgehend eine mögliche Verursachung am 
Arbeitsplatz zu hinterfragen (Hippokrates: 
Alle Patienten nach ihrem Beruf fragen: 
Berufsanamnese!). Ferner könnten Arbeits- 
und Betriebsmediziner nachvollziehen, mit 

welchen Berufskrankheiten sie bei bestimm-
ten inhalativen Belastungen am Arbeitsplatz 
möglicherweise zu rechnen haben (vgl. Trie-
big et al. [Hrsg.] 2014).

Die Systematik der Tabelle 1 entspricht 
der Anlage 1 BKV, wobei ergänzend ent-
sprechende Symptome bzw. Krankheitsbil-
der aus den amtlichen Merkblättern bzw. 
wissenschaftlichen Begründungen des Ver-
ordnungsgebers (BMAS) beigefügt wurden. 
Die daraus resultierenden terminologischen 
Probleme stellen sicherlich auch für Pneu-
mologen eine Herausforderung dar. Sie 
spiegeln nämlich die Tatsache wider, dass 
die inzwischen vom BMAS vollzogene Ein-
stellung der BK-Merkblätter nicht mit einer 
generellen Annullierung einherging. Folg-
lich dürften demnach die zu den einzelnen 
BK-Nrn. beschriebenen Befunde, Symptome 
und Diagnosen z. B. auch bei gutachterlichen 
Fragestellungen offiziell nicht übergangen 
werden. Eine ministeriell genehmigte Al-
ternative, insbesondere auch zur Lösung 
praktischer BK-Zusammenhangsfragen, ist 
nicht in Sicht.

Es sei an dieser Stelle der Hinweis er-
laubt, dass einerseits ärztliche Leitlinien zur 
klinischen Diagnosesicherung, Therapie etc. 
ihre fachlichen Grenzen bei dem juristischen 
Begriff „Berufskrankheit“ (§ 9 SGB VII) fin-
den, andererseits der Verordnungsgeber 
aber auch keine amtlichen BK-Begutach-
tungsgrundsätze vorgibt, nach denen in 
erster Linie Staatliche Gewerbeärzte als BK-
Obergutachter tätig werden müssten (vgl. 
„Versorgungsmedizinische Grundsätze“/
VersMedV/BMAS).

Morbidität und Mortalität
Der aktuelle statistische und finanzielle (!) 
Bericht über die „Die gesetzliche Unfallversi-
cherung in der Bundesrepublik Deutschland 
im Jahre 2014“ (BMAS 2016) liefert für alle 
BK-Listenpositionen die entsprechenden 
Zahlenmaterialien (vgl. Müsch 2015).

Ausgehend von n = 16.305 BK-Verdachts-
fällen allein schon in der bronchopulmona-
len Hauptgruppe 4 (41–43) sind im laufen-
den Geschäftsjahr n = 26.344 Rentenfälle 
aus den Vorjahren und 3448 neue BK-Ren-
tenfälle, aktuell also insgesamt n = 29.792 
pneumologische BK-Rentenfälle amtlich 
ausgewiesen. Davon verstorben sind im 
Jahre 2014 n = 2186 (2013 n = 2078) Beschäf-
tigte. Für die BK-Hauptgruppen 1–3 liegen 
keine Einzelangaben vor.

In Gesamtschau mit diesen Daten spie-
geln auch die im Berichtsjahr erstmals an-
erkannten BK-Fälle (n = 5681) wider, dass 
weiterhin die klassischen Bergleute- und 
Asbestarbeiter-Krankheiten im negativen 
Sinne dominieren (➥ Tabelle 2).

Zu den neueren BK-Nrn. 4112 (SiO2), 
4113 (PAK) und 4114 (PAK/Asbest) mit 

Interdisziplinäre Aspekte 
 pneumologischer Berufskrankheiten
 BERUFSKRANKHEITEN  Die in der „Knipping-Schule“ der Universitätsklinik zu Köln angelegte klinische 
Betrachtungsweise von Berufskrankheiten nach internistischen Fachgebieten spiegelt die Tatsache 
wider, dass sich bevorzugt im Respirationstrakt von Beschäftigten aufgrund der Expositionsverhältnisse 
in der Arbeitswelt insbesondere auch maligne Krankheitsbilder gehäuft manifestieren (Zerlett 1994; 
Müsch 2006). Daraus erwachsende Probleme der Prävention, Anzeigepflicht, Morbidität, Mortalität, 
Begutachtung usw. rechtfertigen somit eine Aufbereitung der aktuellen Datenlage. Franz H. Müsch

AUTOR

Dr. med. Franz H. Müsch
Arbeitsmediziner und Pneumologe
Königsallee 2 b
40212 Düsseldorf

www.berufskrankheiten.de



ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 51 | 05.2016

Dieses Dokument dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! – Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

 334 | PRAXIS . BERUFSKRANKHEITEN

BK-Listenpositionen Symptome und Krankheitsbilder

1 Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten

11 Metalle und Metalloide

Nr. 1103 (Chrom) Bronchialkarzinom, Lungenfibrose, Bronchitis

Nr. 1104 (Cadmium) Bronchitis, Emphysem, Bronchopneumonie

Nr. 1105 (Mangan) Pneumonie

Nr. 1107 (Vanadium) Asthma, Bronchitiden, Bronchopneumonie

Nr. 1108 (Arsen) Bronchialkarzinom, Bronchitiden

Nr. 1109 (Phosphor) Lungenödem, Pneumonie

Nr. 1110 (Beryllium) Pneumonie, „Berylliose“

12 Erstickungsgase

Nr. 1202 (Schwefelwasserst.) Bronchopneumonische Erkrankungen

13 Lösemittel, Pestizide und Sonstige

Nr. 1307 (Phosphorverb.,org.) Bronchospasmus, Lungenödem

Nr. 1308 (Fluor) Schäden am Respirationstrakt, Lungenödem

Nr. 1310 (Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide) Bronchialkarzinom

Nr. 1311 (Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide) Karzinome d. Luftwege, Bronchiektasie, Bronchitis, Emphysem

Nr. 1315 (Isocyanate) Alveolitis, Bronchialobstruktion

2 Durch pysikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten

24 Strahlen

Nr. 2402 (Ionisierende Strahlen) Bronchialkarzinom, Lungenfibrose

3 Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten

Nr. 3101 (Gesundheitsdienst etc.) Infektionskrankheiten 

Nr. 3102 (Tier → Mensch) Zoonosen 

Nr. 3104 (Auslandsaufenthalt) Tropenkrankheiten

4 Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells und Bauchfells

41 Erkrankungen durch anorganische Stoffe

Nr. 4101 (Quarz) Lungenfibrose („Silikose“), Bronchitis

Nr. 4102 (Quarz) Silikotuberkulose

Nr. 4103 (Asbest) Lungenfibrose („Asbestose“), Pleuraerkrankungen („Pleuraasbestose“), (Asbestarbeiter-) Bronchitis

Nr. 4104 (Asbest) Bronchialkarzinom

Nr. 4105 (Asbest) Pleuramesotheliom („Signaltumor“)

Nr. 4106 (Aluminium) Lungenfibrose („Aluminose“), Pneumothorax, Bronchitis

Nr. 4107 (Hartmetall) Lungenfibrose

Nr. 4108 (Thomasmehl) Bronchitis, Pneumonie

Nr. 4109 (Nickel) Bronchialkarzinom

Nr. 4110 (Kokereirohgase) Atemwegstumore

Nr. 4111 (Steinkohlebergbau) Bronchitis, Emphysem

Nr. 4112 (Siliziumdioxid, krist.) Bronchialkarzinom, Silikose

Nr. 4113 (PAK) Bronchialkarzinom

Nr. 4114 (PAK / Asbest) Bronchialkarzinom

Nr. 4115 (Schweißrauch / -gas) Lungenfibrose

42 Erkrankungen durch organische Stoffe

Nr. 4201 (Organische Stäube) Alveolitis (allerg.), Lungenfibrose

Nr. 4202 (Baumwolle etc.) „Byssinose“, Bronchitis, Emphysem

43 Obstruktive Atemwegserkrankungen 

Nr. 4301 (Allergisierende Stoffe) Atemwegsallergien, Emphysem

Nr. 4302 (Chem.-irritat./toxische Stoffe) Schleimhautschädigung, Emphysem

 Tabelle 1  BKV-Systematik pneumologischer Berufskrankheiten
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Bronchialkarzinom sei angemerkt, dass de-
ren Auftreten zusammen bei n = 84 liegt und 
bereits n = 75 Todesfälle zu beklagen sind.

Besondere Aufmerksamkeit verlangen 
auch die durch Inhalationsnoxen verursach-
ten Schleimhautschädigungen i. S. der BK-
Nr. 4302, die langjährig eine relativ hohe, 
aktuell eine Morbidität von n = 181 sowie 
eine Mortalität von n = 29 aufweisen.

Ferner sollten an dieser Stelle die aller-
gischen Berufskrankheiten (BK-Nrn. 4201/
Alveolitis und 4301/Asthma) nicht über-
gangen werden, die bei einer gemeinsamen 
Morbiditätsrate von n = 466 immerhin n = 20 
Todesopfer forderten.

Ärztliche Weiterbildungsordnung
Die aktuelle Fassung der (Muster-)Weiter-
bildungsordnung (Stand: 23.10.2015) stellt 
klar, dass Pneumologen zwar Kenntnisse 
über „… Krankheiten … durch Arbeitsein-
flüsse…“ vorweisen sollen, die Begutach-
tung von Berufskrankheiten aber von Ar-
beitsmedizinern durchgeführt werden muss 
(vgl. Müsch 2015).

Insbesondere auch für (Landes-)Sozial-
gerichte sei daher hervorgehoben, dass die 
klinische Diagnosesicherung dem pneu-
mologischen Fachgebiet vorbehalten bleibt, 
die BK-Zusammenhangsbegutachtung aber 

eindeutig in den Zuständigkeitsbereich der 
Arbeitsmedizin fällt. Dementsprechendes 
gilt auch für die Beurteilung der Erwerbsfä-
higkeit und folglich der MdE!

Fazit
Die bedeutenden Krankheitsbilder wie Bron-
chialkarzinom, Lungenfibrose, obstruktive 
Atemwegserkrankungen („COPD“) etc. 
werden im Rahmen klinischer Fortbildungs-
veranstaltungen (einschließlich pneumologi-
scher „Qualitätszirkel“) leider oft nur margi-
nal als Berufskrankheiten behandelt. Dabei 
wäre es genau dort von Nöten, die vom 
Verordnungsgeber nicht vorgegebenen Kri-
terien bezüglich ärztlicher BK-Anzeigepflicht 
und BK-Begutachtung zu erörtern: Analog 

zu den umweltmedizinischen 
Zusammenhangsfragen müssen 
auch Pneumologen Kenntnisse 
zum BK-Kausalitätsnexus vor-
weisen können.

Dabei gilt für gesetzlich defi-
nierte und wissenschaftlich begrün-
dete Berufskrankheiten in unserem 
Lande die naturphilosophische 
Erkenntnis, dass Ursachen die 
„Kraft“ haben, ihre Wirkungen 
hervorzubringen, und somit „ver-
antwortlich“ sind „… für das Ein-
treten ihrer Wirkungen“ (Frisch 
2012). Dass Pneumologen diese 
Sichtweise weniger vertraut ist 
als Arbeits- und Betriebsmedizi-
nern erklärt sich durch die Tatsa-
che der jeweils unterschiedlichen 
Herangehensweisen aufgrund 
finaler bzw. kurativer gegenüber 
kausaler und daraus abgeleiteter 
präventiver Grundorientierung. 
Die gleiche Selbstverständlich-
keit, mit der Pneumologen das 
Rauchverhalten diskriminieren, 

müsste aber auch zum Tragen kommen, 
wenn Arbeitsmediziner die sog. generelle 
Geeignetheit von Expositionsverhältnissen 
am Arbeitsplatz für die Pathogenese pneu-
mologischer Krankheiten im Rahmen ihrer 
BK-Zusammenhangsbeurteilung zu bewer-
ten haben (vgl. Schönberger et al. 2010).

Als Ausblick soll daher an die arbeits-
medizinischen sowie pneumologischen 
und thoraxchirurgischen Fachgesellschaf-
ten appelliert werden, das Thema „Pneu-
mologische Berufskrankheiten“ auf inter-
disziplinären Kongressen gemeinsam zu 
behandeln – und dazu möglichst auch Re-
habilitationsmediziner mit einzuladen! ▪
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BK-Entität Anerk. Fälle Todesfälle

Nr. 4101 Silikose    759  324

Nr. 4103 Lungen-/Pleuraasbestose (Bronchitis*) 1.967  153

Nr. 4104 Lungen-/Kehlkopfkrebs (Asbest)    834  595

Nr. 4105 Mesotheliom (Asbest) 1.048  817

Nr. 4111 Bergleute-Bronchitis/-Emphysem    255  144

* Anders als die Bergleute-Bronchitis wird eine Asbestarbeiter-Bronchitis (vgl. amtliches Merkblatt) durch asbesthal-
tigen Gesamtstaub nicht als eigenständige Berufskrankheit geführt: das Bronchitisaufkommen bei Pneumokoniosen 
stellt sich generell als BK-Problemfeld dar (MdE-Relevanz).

 Tabelle 2:  Berufskrankheiten (BK) – Häufigkeitsschwerpunkte in 2014

Pneumologische Krankheitsbilder werden bei klinischen 
Fortbildungsveranstaltungen leider oft nur marginal als 
Berufskrankheiten  behandelt.
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